
Let’s Dance Discofox e. V.
Satzung Stand(12.02.2017)

§ 1) Name und Sitz
a) Der am 09. April 2012 durch die Gründungsversammlung gegründete
Verein führt den Namen „Let`s - Dance - Discofox" e. V..

b) Der Verein hat seinen Sitz in Merzenich.

c) Die Geschäfte des Vereins führt der Geschäftsführer über die
Geschäftsstelle. Zur Geschäftsführung gehören u. a. folgende
Aufgaben:

Führung des Schriftverkehrs,
Zuständigkeit für die Postbearbeitung,
Führung und Bearbeitung der Mitgliederkartei,
Einkauf von Büroartikeln und sonstigen Gegenständen,
Beratung von (potenziellen) Neumitgliedern,
Wahrnehmung von Registratur Arbeiten.
Die Geschäftsstelle und der Verwaltungssitz des Vereins ist die
Anschrift des amtierenden Geschäftsführers.

§ 2) Vereinszweck

a) Der Verein bezweckt ausschließlich und unmittelbar die Pflege und
Förderung des Tanzsports für alle Altersstufen, die sach- und
fachgerechte Ausbildung von Tanzsportlern sowie die Förderung von
Tanzformen, insbesondere Discofox und aller damit verbundenen
körperlichen Ertüchtigungen.

b) Der Discofox ist eine Fusion vieler verschiedener Elemente aus
anderen Tänzen, weshalb er keine eigenen technischen Elemente
entwickelt hat, sondern aus denen anderer Tänze besteht. So
kombiniert er die aus dem Foxtrott abgeleiteten Schrittmuster mit
der klassischen Tanzhaltung, der Improvisationsfreiheit des Swing,
den Drehtechniken der lateinamerikanischen Tänze, den
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Wickelfiguren der Salsa und den akrobatischen Figuren des Rock 'n'
Roll und Boogie Woogie.

§ 3) Grundsätze für die Tätigkeit – Gemeinnützigkeit

a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

b) Die Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.

c) Zur Verwaltung der Mittel erlässt die Mitgliederversammlung eine
Finanzordnung.
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d) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sınd, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

e) Der Verein ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz
religiöser und weltanschaulicher Toleranz.

f) Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des
Landessportbundes e.V. oder einer anderen Einrichtung oder Behörde
dürfen nur für die vorgesehenen Zwecke Verwendung finden.

g) Der Verein Let's Dance Discofox tritt für die Bekämpfung des Doping
sowie für Maßnahmen ein, die den Gebrauch verbotener
leistungssteigernder Mittel unterbinden.

§ 4) Mitgliedschaft

a) Mitglied kann jede natürliche Person werden, die den Vereinszweck
anerkennt und ihn zu fördern gewillt ist. Der Verein führt aktive,
fördernde und Ehrenmitglieder.

b) Aktive Mitglieder sind solche Personen, die an dem vom Verein
angebotenen Trainingsunterricht teilnehmen können.

c) Fördernde Mitglieder sind solche Personen, die dem Verein
angehören, ohne am Training teilnehmen zu dürfen.

d) Ehrenmitglieder sind solche Personen, die sich um den Verein
hervorragende Verdienste erworben haben, und auf Vorschlag des
Vorstandes von der Mitgliederversammlung hierzu ernannt worden
sind.
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§ 5) Aufnahme - Erwerb der Mitgliedschaft

a) Anträge auf Aufnahme als Mitglied sind schriftlich gegenüber dem
Vorstand zu erklären. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des
Erziehungsberechtigten erforderlich.

b) Die Aufnahme erfolgt zunächst auf Probe durch Beschluss des
Vorstands und gilt ab dem vom Vorstand benannten Termin. Ab
diesem Termin beginnt ebenfalls die Beitragspflicht.

c) Im Gründungsjahr gilt diese Regelung (§ 5 c) erst ab dem
01.07.2012. Bis dahin werden Alle, die eine Mitgliedschaft
beantragen, aktives Mitglied.

d) Alle Aufnahmeanträge des Jahres werden auf der nächsten
Mitgliederversammlung durch die Mitglieder abgestimmt.

e)In der Probezeit dürfen die Mitglieder alle Angebote des Vereins
wahrnehmen. Auf der Mitgliederversammlung, dıe uber den
Aufnahmeantrag abstimrnt, haben sie kein Stimmrecht.

§ 6) Beendigung der Mitgliedschaft

a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

b) Der Austritt kann schriftlich durch eigenhändig unterschriebenen
Brief an den Vorstand mit einer Frist von sechs Wochen zu jedem
Quartalsende erfolgen.

c) Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt aus wichtigem Grund durch
Beschluss des Vorstandes.
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I) Ein Mitglied kann den Ausschluss eines anderen Mitglieds mit
einem begründeten Antrag beim Vorstand einreichen. Dieser
Antrag muss schriftlich mit ausführlicher Begründung erfolgen. Die
Antragsbegründung muss einen vorsätzlichen und zugleich
erheblichen Verstoß gegen die Pflichten des Mitglieds beinhalten.

II) Vor der Beschlussfassung durch den Vorstand ist dem Betroffenen
unverzüglich Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu
geben.

III) Trifft die Stellungnahme mindestens sechs Wochen vor der
nächsten Mitgliederversammlung beim Vorstand ein, so hat dieser
binnen zehn Tage eine Entscheidung zu treffen und diese dem
Betroffenen und dem Antragsteller unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

IV) Der Vorstand entscheidet den Antrag auf Ausschluss eines
Mitglieds nach sorgfältiger Prüfung der Sach- und Rechtslage. Das
Abstimmungsergebnis für den Ausschluss muss einstimmig sein.
D.h. keine Enthaltungen und keine Nein-Stimmen.

V) Der Betroffene und auch der Antragsteller kann innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt der Mitteilung das Recht wahrnehmen, den vom
Vorstand beschlossenen Ausschlussantrag von der nächsten
Mitgliederversammlung endgültig entscheiden zu lassen
(Berufungsrecht).

VI)Sind die o.g. Fristen nicht einzuhalten, so kann erst die
übernächste Mitgliederversammlung endgültig entscheiden. Bis
dahin ruht die Mitgliedschaft; d.h. es werden weder Beiträge
eingezogen noch besteht die Berechtigung an der Ausübung und
Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins.
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d) Die Beitragspflicht läuft bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
Mitgliedschaft endet.

§ 7) Rechte und Pflichten der Mitglieder

a) Die aktiven Mitglieder haben Anspruch darauf, dass ihnen der Verein
an den regelmäßig stattfindenden Clubabenden zur Ausbildung und
laufenden Fortbildung einen Tanzlehrer, alternativ einen lizenzierten
Übungsleiter oder eine andere zur Ausbildung geeignete Person zur
Verfügung stellt.

b) Ehrenmitglieder haben dieselben Rechte wie die aktiven Mitglieder.

§ 8) Stimmrecht
a) Stimmrecht haben Aktive Mitglieder und Ehrenmitglieder.

b) Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben.

c) Es zählt eine Stimme gleich ein Vereinsmitglied.
§ 9) Beiträge und Gebühren

a) Die Mitgliederversammlung erlässt auf Vorschlag des Vorstandes mit
Zweidrittelmehrheit die Beitragsordnung. Die Mitglieder zahlen
Beiträge und Gebühren nach der Beitragsordnung des Vereins.

b) Im Einzelfall kann der Vorstand aufgrund der wirtschaftlichen Lage
eines Mitglieds von der beschlossenen Beitragshöhe abweichen.

c) Ehrenmitglieder sind vom Beitrag befreit.

§ 10) Organe des Vereins
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I) die Mitgliederversammlung und
II) der Vorstand

§ 11) Mitgliederversammlung

a) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung ein, wenn dies
erforderlich erscheint, in jedem Geschäftsjahr jedoch mindestens
einmal, möglichst bis spätestens 31.03. jeden Jahres.

b) Zu der ordentlichen Mitgliederversammlung hat der Vorstand die
einzelnen Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer
Frist von 3 Wochen einzuladen.

c) Dringlichkeitsanträge zur Tagesordnung sind mindestens 1 Woche
vor der Mitgliederversammlung per unterschriebenen Brief, Fax oder
per E-Mail mit detaillierter Begründung dem Vorstand mitzuteilen.
Hiervon ausgenommen sind Anträge zur Änderung der Satzung oder
zur Auflösung des Vereins.

d) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen auf
Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen, unter Angabe der
Gründe gestellten Antrag von mindestens einem Viertel der
Mitglieder und wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Der
außerordentlichen Mitgliederversammlung stehen die gleichen
Befugnisse wie der ordentlichen Mitgliederversammlung zu. Die o. g.
Fristen des § 10 gelten entsprechend.

e) Die Einberufung der Mitgliederversammlung oder auch der
außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt durch E-Mail an alle
Mitglieder und/oder Aushang an den Trainingsorten.

f) Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass für die
Wahrnehmung bestimmter Ämter innerhalb des Vorstands eine
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angemessene pauschale Aufwandsentschädigung und der Ersatz von
Auslagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewährt werden.

§ 12) Verlauf der Mitgliederversammlung

a) Jede ordnungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Mitgliederversammlung
durch die Versammlung festgestellt.

b) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich offen.

c) Auf Antrag von mind. einem Viertel der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder kann die Versammlung die geheime
Abstimmung, mit einfacher Stimmenmehrheit bestimmen.

d) Für die Feststellung der Stimmenmehrheit ist allein das Verhältnis
der abgegebenen Ja- zu den Nein-Stimmen maßgebend;
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung oder der
Geschäftsordnung enthält, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
erforderlich . Satz 2 dieses Absatzes gilt entsprechend.

e) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,
die von der Leitung der Mitgliederversammlung und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Protokollführer ist im Regelfall
der Schriftführer - im Falle seiner Verhinderung, eine von der
Mitgliederversammlung gewählte anwesende Person. Die Mitglieder
bekommen das Protokoll innerhalb von einem Monat nach der
Versammlung vom Vorstand per E-Mail zugestellt.

§ 13) Der Vorstand
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a) Der Vorstand besteht aus dem
I) Vorsitzenden, dem
II) Geschäftsführer und dem
III)Schatzmeister.
IV)Zusätzlich kann der Vorstand bis zu zwei Beisitzer mit besonderer
Aufgabenstellung ernennen.

b) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt.

c) Die Vorstandsmitglieder sollen aus aktiven Mitgliedern bestehen.
d) Der Vorstand vertritt den Verein im Rechtsverkehr und führt die
Geschäfte. Bei ungewöhnlichen und grundsätzlichen Fällen ist er
berechtigt, eine Entscheidung durch die Mitgliederversammlung
herbeizuführen.

e) Vertretungsberechtigter Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der
Vorsitzende, der Geschäftsführer und der Schatzmeister. Jeweils zwei
vertreten den Verein gemeinsam.

f) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder
anwesend sind. Den Vorsitz führt der erste Vorsitzende, im Falle
seiner Verhinderung die übrigen Vorstandsmitglieder wie sie in
Absatz 1 aufgeführt sind. Der Vorstand beschließt in seinen
Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

g) Der Vorstand wird aufjeweils zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl
ist zulässig. Die Amtsdauer beginnt mit der Mitgliederversammlung
und endet mit der Mitgliederversammlung, in der die Neuwahl
stattfindet. Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtszeit
aus, so kann der Vorstand für die Zeit bis zur nächsten
Mitgliederversammlung sich durch Ergänzungswahl vervollständigen.
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h) Der Vorstand erstellt eine Geschäftsordnung für den Vorstand und
legt diese der Mitgliederversammlung vor. Diese Geschäftsordnung
ist NICHT Bestanteil dieser Satzung.

§ 14) Revisoren

a) Die Rechnungslegung wird jährlich durch zwei Revisoren geprüft.

b) Jede ordentliche Mitgliederversammlung wählt einen Revisor für die
Dauer von 2 Jahren. Damit ist gewährleistet, dass die Prüfung jeweils
von einem Prüfer, der bereits im letzten Jahr tätig war und einem
neuen Prüfer vorgenommen wird. Die zu wählenden Rechnungsprüfer
werden durch Zuruf mit Stimmenmehrheit gewählt. Eine Wiederwahl
ist möglich. Den beiden Rechnungsprüfern ist jederzeit eine
Überprüfung des Rechnungswesens zu gewähren. Sie haben das
Ergebnis schriftlich festzuhalten und auf der nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung darüber zu berichten.

§ 15) Haftung für Verbindlichkeiten

a) Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen.
Ausgeschiedene Mitglieder haften bis zur Höhe der bis zu ihrem
Ausscheiden veranlagten Beiträge. Ausgeschiedene Mitglieder
erhalten aus dem Vereinsvermögen keinerlei Rückzahlung; das gilt
auch bei der Auflösung des Vereins.

§ 16) Auflösung des Vereins

a) Der Verein wird aufgelöst, wenn in der Mitgliederversammlung % der
gesamten Mitglieder dafür stimmen. Ist in der Versammlung die
erforderliche Mehrheit nicht erschienen, so ist zu einer neuen Sitzung
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einzuladen. Die Fristen für die Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung gelten dafür analog.

b) In dieser „neu einberufenen Sitzung" ist eine 3/4 Mehrheit der
Erschienenen für den Auflösungsbeschluss ausreichend. Für die
Feststellung der Stimmenmehrheit ist allein das Verhältnis der
abgegebenen Ja- zu den Nein-Stimmen maßgebend;
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

c) Die Mitgliederversammlung hat die Liquidatoren zu bestellen, die die
Liquidation vornehmen.

d) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes fällt das Vermögen dem Tierschutzverein Düren
zu, der es ausschließlich und unmittelbar für die Förderung
gemeinnütziger Zwecke zu verwenden hat.

§ 17) Gerichtsstand – Inkrafttreten

a) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Verein und seinen
Mitgliedern, auch nachdem sie aus dem Verein ausgeschieden sind,
ist Düren.

b) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 29.06.2012 in Kraft. Die
Satzung wurde durch die Gründungsmitglieder verabschiedet und
unterzeichnet.

Vorsitzende:

Beate Schauf

Eulengasse 4
52388 Nörvenich

Tel.: 0151-19106441
vorsitzender@lddf.  eu

Geschäftsführerin:

Elly Plath

Lindenstr. 29

52399 Merzenich
Tel.: 0157 - 89 52 76 25

gf@lddf.  eu

Schatzmeisterin:

Andrea Mildner–Hüning

Distelrather Weg 8
52399 Merzenich

Tel.: 0173 - 676 66 69
Schatzmeister@lddf.  eu

Bankverbindung:

Sparkasse Düren
BLZ 395 501 10

Konto: 1200651873

Steuer-Nummer:

207/5756/0244

Vereinsregister:

VR 23 65

Anschrift:

Lindenstr. 29
52399 Merzenich

Tel.: 0157 - 89 52 76 25

www.lddf.  eu

info@lddf.eu
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